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Ganz im Sinne der kultur- wie gesellschaftspolitisch relevanten Aufgaben unserer 
Hochschulbibliothek (siehe UOG-Stellungnahme der Bibliothek an das Präsidium des 
Nationalrates) unterstützen wir die Bestrebungen der Bibliotheksdirektorin HR Dr. Helga 
Scholz, die räumliche, finanzielle und personelle Unabhängigkeit der Hochschulbibliothek 
auch in Hinkunft zu wahren (siehe § 73). Sollten die Agenden der Hochschulbibliothek in 
Zukunft (UOG bzw. KHOG) tatsächlich in den Wirtschaftsbereich der Hochschule fallen, 
sprechen wir uns in aller Deutlichkeit dafür aus, daß der Bibliotheksdirektor im 
Gesamtkollegium der Hochschule - wie bisher - in Fragen, die in seinen Tätigkeitsbereich 
fallen, ein beratendes Recht sowie ein Stimmrecht erhält (siehe § 48). Weiters halten wir es 
für unerläßlich, der Bibliothek einen fixen budgetären Rahmen vorzugeben, der einen -
ebenso fixen - prozentuellen Teil des Hochschulbudgets umfaßt. Jegliche andere 
Vorgangsweise halten wir in Bezug auf die derzeitige, befriedigende Situation der 
Hochschulbiblliothek für nicht zielführend. 
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